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Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 

der ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Fresenius Medical Care AG 

 

Der Vorstand erstattet nachstehend einen Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 7 der 

ordentlichen Hauptversammlung 2026 vorgeschlagenen Erneuerung der Ermächtigung zum 

Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des 

Bezugsrechts. 

Die bisherige Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien in einem 

Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals wurde von der ordentlichen Hauptversammlung 

am 20. Mai 2021 beschlossen. Im Zusammenhang mit dem Formwechsel der Gesellschaft 

von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine Aktiengesellschaft hat die 

außerordentliche Hauptversammlung am 14. Juli 2023 beschlossen, dass diese 

Ermächtigung mit Wirksamwerden des Formwechsels zugunsten des Vorstands der 

Gesellschaft (anstelle der früheren persönlich haftenden Gesellschafterin) bzw. zugunsten 

des Aufsichtsrats der Gesellschaft (anstelle des Aufsichtsrats der früheren persönlich 

haftenden Gesellschafterin) und im Übrigen inhaltlich unverändert fortgilt. 

Die Gesellschaft hat auf der Grundlage der bisherigen Ermächtigung am 11. August 2025 ein 

Aktienrückkaufprogramm gestartet. Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms sollen 

innerhalb von zwei Jahren ab dem Start des Programms bis zu 29.288.814 Aktien der 

Gesellschaft zu einem insgesamt aufzuwendenden Kaufpreis von EUR 1 Mrd. (ohne 

Erwerbsnebenkosten) über die Börse zurückerworben werden. Der Erwerb der Aktien soll in 

zwei Tranchen erfolgen. Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschließlich zum 

29. Dezember 2025 hat die Gesellschaft im Rahmen einer ersten Tranche insgesamt 

14.124.564 Aktien für insgesamt rund EUR 586 Mio. erworben. Im Zeitraum vom 12. Januar 

2026 bis einschließlich zum 8. Mai 2026 sollen im Rahmen einer zweiten Tranche Aktien für 

insgesamt rund EUR 414 Mio. erworben werden. Der Aktienerwerb im Rahmen der zweiten 

Tranche ist zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung noch nicht abgeschlossen. 

Der Bestand an eigenen Aktien belief sich zum 31. Dezember 2025 auf insgesamt rund 

4,81 % des Grundkapitals der Gesellschaft. Weitere Informationen zum 

Aktienrückkaufprogramm sind unter 

www.freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/ 

veröffentlicht. 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2021 bzw. der außerordentlichen 

Hauptversammlung am 14. Juli 2023 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien endet mit Ablauf des 19. Mai 2026. 

Um auch zukünftig in der Lage zu sein, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre 

eigene Aktien erwerben und verwenden zu können, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat unter 

Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vor, eine neue Ermächtigung zum Erwerb und 

zur Verwendung eigener Aktien zu erteilen. Um ein größtmögliches Maß an Flexibilität im 
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Umgang mit eigenen Aktien zu gewährleisten, soll die Ermächtigung erneut für einen Zeitraum 

von fünf Jahren, also bis zum 20. Mai 2031, erteilt werden. 

Der Erwerb eigener Aktien kann (i) als Kauf über die Börse oder über ein multilaterales 

Handelssystem im Sinne von § 2 Abs. 6 Börsengesetz („MTF“) oder (ii) mittels eines 

öffentlichen Kaufangebots an alle Aktionäre durch die Gesellschaft oder durch eine 

Aufforderung an alle Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. Auch in den 

Fällen der beiden letztgenannten Erwerbsmodalitäten können die Aktionäre selbst 

entscheiden, wie viele Aktien – und im Fall der Festlegung einer Preisspanne außerdem zu 

welchem Preis – sie der Gesellschaft andienen möchten. In jedem Fall wird der Vorstand beim 

Erwerb eigener Aktien den aktienrechtlichen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre 

nach § 53a AktG wahren. Die vorgeschlagenen Erwerbsmodalitäten über die Börse, ein MTF, 

ein öffentliches Kaufangebot an alle Aktionäre oder durch die Aufforderung zur Abgabe von 

Verkaufsangeboten tragen sämtlich diesem Grundsatz Rechnung. 

Im Fall des Erwerbs im Wege eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels öffentlicher 

Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten dürfen der gebotene Kaufpreis oder die 

Grenzwerte der Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der 

Schlusskurse von Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) an den drei Börsenhandelstagen vor dem Tag der 

Veröffentlichung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 

Verkaufsangebots um nicht mehr als 10 % überschreiten und nicht mehr als 20 % 

unterschreiten. Für den Fall, dass sich nach der Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. 

der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots erhebliche Veränderungen 

des maßgeblichen Kurses ergeben sollten, kann das Angebot bzw. die Aufforderung zur 

Abgabe eines solchen Angebots angepasst werden, wobei in einem solchen Fall auf den 

maßgeblichen Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung einer 

etwaigen Anpassung abgestellt wird. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe 

eines Verkaufsangebots kann weitere Bedingungen vorsehen.  

Sofern im Fall eines öffentlichen Kaufangebots oder im Fall einer Aufforderung zur Abgabe 

von Verkaufsangeboten die Anzahl der angedienten bzw. der angebotenen Aktien das 

vorgesehene Rückkaufvolumen übersteigt, erfolgt die Annahme durch die Gesellschaft nach 

Quoten. Jedoch kann eine bevorrechtigte Annahme von geringeren Aktienstückzahlen von bis 

zu 100 Aktien pro andienendem Aktionär vorgesehen werden. Diese Möglichkeit dient zum 

einen dazu, kleine, in der Regel unwirtschaftliche Restbestände und eine damit 

möglicherweise einhergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu vermeiden. 

Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der technischen Abwicklung des 

Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung nach kaufmännischen 

Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien vorgesehen werden 

können. Insoweit können namentlich die Erwerbsquote und/oder die Anzahl der von dem 

einzelnen andienenden Aktionär zu erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, 

wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch darzustellen. In 

den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss eines etwaigen weitergehenden 

Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung des Vorstands aus den genannten 

Gründen gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären angemessen. 
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Die aufgrund dieses oder eines früheren Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen 

Aktien dürfen zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken verwendet werden, insbesondere 

auch zu den folgenden Zwecken: 

Die vorgeschlagene Ermächtigung berechtigt den Vorstand in Übereinstimmung mit der 

üblichen Praxis großer deutscher börsennotierter Unternehmen, die zurückerworbenen 

eigenen Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung ganz oder teilweise 

einzuziehen und das Grundkapital der Gesellschaft um den auf die eingezogenen Aktien 

entfallenden Teil herabzusetzen. Die Einziehung kann entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG 

auch ohne Kapitalherabsetzung erfolgen (sogenanntes vereinfachtes Verfahren). Sofern die 

Aktien ohne Kapitalherabsetzung eingezogen werden, erhöht sich der anteilige Betrag der 

verbleibenden Aktien am Grundkapital der Gesellschaft (§ 8 Abs. 3 AktG). Für diesen Fall soll 

der Vorstand ermächtigt werden, die Satzung hinsichtlich der sich verändernden Anzahl der 

Stückaktien anzupassen. 

Der Vorstand soll aufgrund der Ermächtigung ferner in die Lage versetzt werden, eigene 

Aktien der Gesellschaft auch in anderer Weise als über die Börse, ein MTF oder durch ein 

Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu 

veräußern. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, schnell und flexibel auf 

günstige Marktsituationen reagieren zu können. Außerdem können durch die Veräußerung 

von Aktien, beispielsweise an institutionelle Anleger, zusätzliche in- und ausländische 

Investoren gewonnen werden. Um dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre 

angemessen Rechnung zu tragen, setzt diese Verwendungsmöglichkeit entsprechend der 

Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG voraus, dass die eigenen Aktien nur zu einem Preis 

veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Veräußerung 

der Aktien nicht wesentlich unterschreitet; die endgültige Festlegung des 

Veräußerungspreises erfolgt dabei unmittelbar vor der Veräußerung. Zudem ist das zulässige 

Veräußerungsvolumen in diesem Fall auf 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder 

– falls dieser Wert geringer sein sollte – zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 

bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt. Die Aktionäre haben grundsätzlich 

die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch einen parallelen Zuerwerb von Aktien der 

Gesellschaft über die Börse oder ein MTF zu vergleichbaren Konditionen zu erhalten. Zur 

Wahrung des Verwässerungsschutzes verringert sich dieses Ermächtigungsvolumen, soweit 

während der Laufzeit der Ermächtigung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur 

Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von 

Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei 

das Bezugsrecht in unmittelbarer, sinngemäßer oder entsprechender Anwendung des § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. Zwar wurde durch das Gesetz zur Finanzierung von 

zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG) die gesetzliche 

Höchstgrenze für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG von 

bisher 10 % auf nunmehr 20 % des Grundkapitals angehoben. Auch gilt dies gemäß § 71 

Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG entsprechend beim vereinfachten Ausschluss des Bezugsrechts auf 

eigene Aktien, welche die Gesellschaft wieder veräußert. Der Beschlussvorschlag von 

Vorstand und Aufsichtsrat schöpft diesen erweiterten gesetzlichen Rahmen aber bewusst 

nicht aus, sondern belässt es im Interesse der Aktionäre bei der bisherigen Höchstgrenze von 

bis zu 10 % des Grundkapitals. 
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Des Weiteren können eigene Aktien auch gegen Sachleistung im Rahmen von 

Unternehmenszusammenschlüssen und beim Erwerb von Unternehmen und anderen 

Vermögensgegenständen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert 

werden. Gerade im Rahmen von Unternehmenstransaktionen besteht nicht selten die 

Gegenleistung in der Lieferung von bereits bestehenden Aktien. Die Gesellschaft soll in die 

Lage versetzt werden, schnell und flexibel und ohne die zeitlich oft nicht mögliche Befassung 

der Hauptversammlung auch diese Erwerbschancen liquiditätsschonend nutzen zu können. 

Damit liegt die Möglichkeit einer solchen Verwendung eigener Aktien insgesamt im Interesse 

der Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Der Vorstand wird bei der Festlegung der 

Bewertungsrelationen zudem dafür Sorge tragen, dass die Interessen der Aktionäre 

angemessen gewahrt werden. Dabei wird der Vorstand den Börsenkurs der Aktien der 

Gesellschaft berücksichtigen. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes 

nicht vorgesehen, etwa damit einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen 

des Börsenkurses nicht wieder infrage gestellt werden können. 

Die Ermächtigung bietet ferner die Möglichkeit, eigene Aktien unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre auch an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr verbundener 

Unternehmen, einschließlich Mitglieder der Geschäftsleitung verbundener Unternehmen, 

auszugeben und zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von 

Aktien der Gesellschaft oder von auf Aktien der Gesellschaft bezogene variable 

Vergütungskomponenten zu verwenden, die Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit ihr 

verbundener Unternehmen sowie Mitgliedern der Geschäftsführung verbundener 

Unternehmen eingeräumt wurden oder werden. Hierdurch soll etwa auch die Möglichkeit 

geschaffen werden, den jeweiligen Begünstigten im Rahmen von Aktienoptions- bzw. 

Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen Aktien der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Die 

Ausgabe eigener Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte der Gesellschaft, insbesondere im 

Rahmen von langfristigen, auf den nachhaltigen Unternehmenserfolg abstellenden 

Vergütungskomponenten, kann im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen, da 

hierdurch sowohl die Identifizierung der Mitarbeiter und Führungskräfte mit ihrem 

Unternehmen als auch der Unternehmenswert als solcher maßgeblich gefördert werden 

können. Die Verwendung existierender eigener Aktien anstelle der Ausnutzung eines 

bedingten Kapitals kann eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative darstellen. 

Auch zugunsten der Mitglieder des Vorstands soll weiterhin die vorgenannte Möglichkeit 

bestehen, eigene Aktien zur Bedienung von langfristigen aktienbasierten 

Vergütungsbestandteilen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden. 

Mit Blick auf die aktienrechtliche Kompetenzverteilung ist Adressat dieser Ermächtigung zur 

Verwendung eigener Aktien jedoch nicht der Vorstand, sondern der Aufsichtsrat.  

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, eigene Aktien zur Bedienung von 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. einer Wandlungspflicht zu 

verwenden, die von der Gesellschaft oder von der Gesellschaft im Sinne des § 17 AktG 

abhängigen Gesellschaften unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

begeben wurden. Zur Bedienung der daraus resultierenden Rechte kann es im Interesse der 

Gesellschaft zweckmäßig sein, statt Aktien aus einer entsprechenden Kapitalerhöhung ganz 

oder zum Teil eigene Aktien zu verwenden, wozu das Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossen werden muss. 
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Schließlich soll der Vorstand ermächtigt werden, etwaige Spitzenbeträge bei einem Angebot 

an alle Aktionäre auszuschließen. Dies ist für die technische Abwicklung eines solchen 

Angebots erforderlich, um die Ausgabe von Bruchteilen von Aktien zu vermeiden. Der 

Vorstand wird die als sogenannte freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen Aktien entweder durch Verkauf über die Börse, ein MTF oder in sonstiger 

Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwerten. 

Zur weiteren Beschränkung der Zahl der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegebenen Aktien der Gesellschaft und damit zu dem Ziel einer bestmöglichen 

Beschränkung der Verwässerung des Einflusses der Aktionäre darf der Vorstand von dem 

Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der Verwendung eigener Aktien nur in 

einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag dieser Aktien weder im 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft 

überschreitet. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung 

von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der 

Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das 

Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte Grenze anzurechnen. 

Von den vorstehend aufgeführten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich 

solcher eigenen Aktien der Gesellschaft Gebrauch gemacht werden, die aufgrund dieses oder 

eines früheren Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden, sondern es sind insoweit auch 

solche Aktien der Gesellschaft erfasst, die nach § 71d Satz 5 AktG erworben wurden. Auf 

diese Weise wird im Interesse der Gesellschaft vorsorglich zusätzliche Flexibilität auch im 

Hinblick auf die Verwendung solcher eigenen Aktien, die durch Tochterunternehmen oder für 

Rechnung der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen handelnde Dritte erworben 

wurden, nach Maßgabe dieses Ermächtigungsbeschlusses geschaffen. 

Der Vorstand wird die Hauptversammlung über jede Ausnutzung auch dieser neuen 

Ermächtigung unterrichten.  
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Hof (Saale), März 2026 
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